Arbeitskammer:

 „Qualitätsverbesserung“ als Begründung für Grundschulstrukturmaßnahmen  rechnerisch nicht haltbar

Nach Berechnungen der Arbeitskammer kommt die „Argumentationssäule“ der Landesregierung ins Wanken, wonach mit der geplanten Stundentafel-Ausweitung - bei gleichzeitig größer werdenden Klassen - eine Qualitätsverbesserung bei den Grundschulen einhergeht. In ihrer jetzigen Form ist diese Behauptung nicht haltbar, das Gegenteil ist der Fall: Demnach  verschlechtert sich bei einer Anhebung der Klassenstärke auf 22 Schüler und einer gleichzeitigen Erhöhung der Stundentafel auf 100 Stunden im Verlauf der Grundschulzeit die Betreuungsintensität um 5,2 Prozent.
Nach detaillierten Berechnungen (siehe Anlage) geht die Arbeitskammer auf die Umgestaltung der saarländischen Schullandschaft ein. Die Problemstellungen seien nicht neu: Bereits 1985 hatten mehr als ein Fünftel aller Grundschülerinnen und Grundschüler im Saarland relativ kleine Schulstandorte besucht. Die damalige – bis heute aktuell gebliebene  – Empfehlung der Arbeitskammer:  

„Die  noch vorhandenen Schulstandorte im Primarbereich sollten aufrechterhalten werden, da eine weitere Standortkonzentration im Sinne einer optimalen regionalen Versorgung eher Nachteile verspricht. Eine Festschreibung der derzeit gegebenen Situation durch eine bloße Existenzgarantie für alle Schulen reicht dabei allerdings unter organisatorischen und pädagogischen Gesichtspunkten nicht aus - ein Teil der vorhandenen Schulen ist mit dem Ziel einer verstärkten gegenseitigen Kooperation neu zu ordnen.“ 

Im Gegensatz zu den mindestens dreizügig ausgelegten weiterführenden Schulformen sei im Grundschulsektor eine Zweizügigkeit aus pädagogischen und organisatorischen Gründen nicht erforderlich, da hier kaum Fachlehrer-Einsatz vorliegt, so die Arbeitskammer. Im Grundschulsektor erzielten auch kleine Schulstandorte akzeptable bis herausragende Ergebnisse. Dies belegten die landesweiten Vergleichsarbeiten in der dritten Klassenstufe, so die Arbeitskammer. 

Die Landesregierung argumentiert, der bei den Grundschulklassen gegebene fünfte Rangplatz im Länder-Vergleich, sei angesichts des Haushaltsdefizits nicht länger haltbar.  Nach Auffassung der Arbeitskammer genügt die isolierte Betrachtung eines einzigen Indikators jedoch nicht, um die Gesamtsituation im Saarland zu beurteilen. Vielmehr zeigten weitere Kriterien (u.a. Schüler je Lehrer), dass wir bei weiterführenden Schulen und Schulabschlüssen allenfalls mittlere Positionen oder sogar nur hintere Rangplätze belegen.  

Nach Aussage der Landesregierung sollen Qualitätsverbesserungen die höher gewordenen Klassenfrequenzen in den dann verbliebenen, größeren Standorten kompensieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Ausweitung der Stundentafel (von zurzeit 94 auf 100 Stunden im Verlauf der Grundschulzeit).  

Eine Erhöhung der Stundentafel um 6 Unterrichtsstunden  bewirke jedoch bei gleichzeitiger Anhebung der Klassenfrequenz auf 22 Kinder einen Rückgang der „Betreuungsintensität“ je Kind und Woche. Damit habe die einzelne Lehrkraft in den größer gewordenen Klassen für das einzelne Grundschulkind weniger Zeit zur Verfügung. Wo dabei die so genannte Qualitätsverbesserung herkommen soll, wird wohl ein Geheimnis des Kultursministeriums bleiben. Zu den übrigen Ankündigungen (Ausbau nachmittäglicher Betreuung, Intensivierung der Sprachförderkurse) fehlen hier mangels konkreter Daten die Beurteilungsmöglichkeiten.

Da die Aussage „Qualitätsverbesserung“ mit im Zentrum der Diskussion steht, bedarf sie einer weiteren Überprüfung mittels „Schüler-Lehrer-Relation“, die von 19,9 auf 21.0 ansteigen wird. Von einer „Qualitätsverbesserung“ kann also keineswegs die Rede sein! Nach Auffassung der Arbeitskammer darf deshalb die Frage „Zügigkeit“ nicht das alleinige Kriterium zur Einschätzung der Zukunftsfähigkeit von Grundschulstandorten sein. Vielmehr ist ein abgestufter Kriterienkatalog zu beachten: 

- Einbeziehung kleinräumiger und lokaler Berechnungen/Prognosen 

- Festlegung von Obergrenzen hinsichtlich Fahrwegen und Fahrzeit  

- Engagement für die Schule auf Elternseite; jüngere kommunale Investitionen in Bausubstanz.

- Beachtung weiterer Aspekte (Situation im ländlichen Bereich,  Beförderungskosten) 

Der durch die Landesregierung selbst vorgegebene Zeitrahmen erscheint jedoch nicht geeignet, präzise zu planen und einen echten Dialog zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen (Land, Kommunen, Eltern). Auch kann so kaum intensiv nach Alternativen gesucht werden. Eine derart weit reichende und in die Zukunft zeigende Reform benötigt nach Einschätzung der Arbeitskammer eine intensivere und auch längere Vorbereitung. Pädagogisch „tolerierbare“, organisatorisch tragfähige und zahlenmäßig besser abgesicherte Entscheidungen sollten ohne Hektik auf lokaler Ebene durch „runde Tische“ vorbereitet werden.  

